
SEPA-Lastschriftmandat 

 
 
 

Gemeinde Stuhr 
Fachdienst Finanzen 
Blockener Straße 6 
28816 Stuhr 
 

 
Sprechzeiten: 

Montag

Dienstag 

Donnerstag

 
 

09:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 
12:00 - 16:00,

09:00 - 12:00 und 14:00 - 18:00

 

 

 
1. Zahlungsempfänger 

Gläubiger Gläubier-Identifikationsnummer 

Gemeinde Stuhr DE48ZZZ00000014431 
 
2. Lastschriftmandat für 
 

  
   

 

 Gewerbesteuer  Grundsteuer  Hundesteuer

 Sonstige Abgaben / Gebühren: _________________________

3. Beginn des Lastschriftmandats (ggf. rückwirkend): ab/seit: _________________
 
4. Zahlungspflichtige(r) (bitte in Druckbuchstaben) 

Vor- und Nachname Personennummer (lt. Bescheid) 

  
Straße und Hausnummer Postleitzahl und Ort 

  
Telefonnummer (für evtl. Rückfragen) E-Mail-Adresse für Vorankündigung 

  
 
5. Bankverbindung (bitte in Druckbuchstaben) 

Kontoinhaber/in (falls abweichend vom Zahlungspflichtigen) Name Kreditinstitut 

  
IBAN BIC 

D E                      
 
6. SEPA-Lastschriftmandat 
Ich/Wir ermächtige/n die Gemeinde Stuhr widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von 
meinem/unserem Konto einzuziehen. Zugleich weise/n ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von der Gemeinde Stuhr auf mein/unser 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich/Wir erkläre/n mich/uns mit Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats einverstanden, dass 
im Zahlungsverkehr die Objektbezeichnung (Grundstückslage, Betriebsstätte o.ä.) mit angegeben wird. Ich/Wir bin/sind damit 
einverstanden, dass das angegebene Konto auch für Erstattungen verwendet wird. 
 
Hinweis: Ich/Wir kann/können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Beitrages 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basis-
Lastschrift wird mich/uns die Gemeinde Stuhr über den Einzug in dieser Verfahrensweise unterrichten und die Mandatsreferenz mitteilen. 
Fällt eine der angegebenen Fälligkeiten auf ein Wochenende oder ein Feiertag, verschiebt sich der Abbuchungstermin auf den ersten 
Bankarbeitstag. 
 
7. Datenschutz 
Ich/Wir bestätige/n, dass ich/wir das anliegende Informationsblatt nach Art. 13 der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) bei 
Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandates zur Kenntnis genommen habe/n. 
 
Durch meine Unterschrift verpflichte/n ich/wir mich/uns, für ausreichend Deckung auf dem angegebenen Konto zu sorgen. Evtl. 
Kosten (Rücklastgebühren), die infolge mangelnder Deckung o. ä. entstehen, werden von mir/uns übernommen. Im Falle einer 
Rücklastschrift endet automatisch das Mandat.  
 

Ort, Datum Unterschrift Kontoinhaber/in 

  
 

E-Mail: Gemeindesteuern@stuhr.de



Informationsblatt nach Art. 13 der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) bei Erteilung 

eines SEPA-Lastschriftmandates 

Die DSGVO bildet die gesetzliche Grundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. 

Diese stärkt die Rechte der betroffenen Bürgerinnen und Bürger. 

Gerne kommen wir Ihrem Informationsanspruch nach und teilen Ihnen folgendes mit: 

Verantwortlich: Gemeinde Stuhr 

Bürgermeister Stephan Korte 

Blockener Straße 6 

28816 Stuhr 

0421-5695-0 

Gemeinde@Stuhr.de 

Datenschutzbeauftragter: Behördlicher Datenschutzbeauftragter der Gemeinde Stuhr 

Blockener Straße 6 

28816 Stuhr 

Datenschutz@Stuhr.de 

Zweck: Verarbeitung der personenbezogenen Daten zum Zweck des SEPA-

Lastschrifteinzuges. 

Rechtsgrundlage: Die Verarbeitung der Daten erfolgt auf Grundlage eines erteilten 

SEPA-Lastschriftmandates gem. Art. 6 Abs. 1 lit. A DSGVO. 

Empfänger: Die Daten werden an die Kreditinstitute übermittelt, damit die 

Lastschriften erfolgen können. 

Übermittlung an ein 

Drittland / internationale 

Organisationen: 

Eine Übermittlung der verarbeiteten Daten an ein Drittland / 

internationale Organisation ist nicht vorgesehen. 

Speicherdauer bzw. 

-kriterien: 

Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht, wenn Sie Ihre 

Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder wenn die Kenntnis 

dieser Daten zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks 

nicht mehr erforderlich ist (wenn keine Vertragsbeziehung mehr 

besteht). Die Löschung erfolgt jedoch erst nach Ablauf der Fristen der 

steuer- und handelsrechtlichen oder anderer einschlägiger 

Vorschriften. 

Betroffenenrechte: Auskunftsrecht (Art. 15; per Mail an: S.Schmidt@Stuhr.de), Recht auf 

Berichtigung (Art. 16), Recht auf Löschung (Art. 17), Recht auf 

Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18), Recht auf 

Datenübertragbarkeit (Art. 20), Widerspruchsrecht (Art. 21), 

Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde (Art. 77) 

Widerruf: Sie haben das Recht, die von Ihnen erteilte Einwilligung jederzeit mit 

Wirkung für die Zukunft schriftlich oder elektronisch (per E-Mail an: 

gbh@Stuhr.de) zu widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der 

Datenverarbeitung aufgrund der Einwilligung wird bis zum Zeitpunkt 

des Widerrufs nicht davon berührt.  

Profiling: Ein Profiling durch die Gemeinde Stuhr findet nicht statt. 
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